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Bedingungen für die Teilnahme an der 
Buckfast-Leistungsprüfung 2024/2025 

nach dem Bayerischen Tierzuchtgesetz müssen bayerische Bienenzüchter, die mehr als 
50 Königinnen pro Jahr verkaufen, an der staatlichen Leistungsprüfung teilnehmen. Eine Leis-
tungsprüfung für Buckfastbienen in Bayern fand zuletzt im Prüfjahr 2009/2010 statt. 

 
Bayern hat drei Bienenprüfhöfe in unterschiedlichen Klimabereichen: 

• Gugelhör (bei Murnau – Voralpenregion) 

• Kringell (bei Passau – Mittelgebirge) 

• Thüngersheim (bei Veitshöchheim – Mainebene/Weinbaugebiet) 

Im Prüfjahr 2024/2025 bietet sich für ambitionierte Züchter die Gelegenheit, an einer Leis-
tungsprüfung der Zuchtrichtung Buckfast an den Prüfhöfen des Instituts für Bienenkunde und 
Imkerei (IBI) teilzunehmen: 

 
• Die Prüfung Ihrer Herkunft erstreckt sich über ein Leistungsjahr (2024/2025). 

• Die Varroabehandlung erfolgt befallsorientiert, d. h. die Prüfvölker werden nach der Ein-
weiselung in einem engen Monitoring auf Varroamilbenbefall kontrolliert und bedarfsge-
recht behandelt. Es erfolgt keine Winterbehandlung. Daher kann es passieren, dass 
Prüfvölker auf Grund eines hohen Varroamilbenbefalls vorzeitig von der Prüfung ausschei-
den müssen. 

• Für die Prüfung werden von Ihrer Herkunft 15 Königinnen benötigt: 

‒ Geschwisterköniginnen der eigenen Linie mit derselben Anpaarung; 
‒ gezeichnet (Opalithplättchen stellt der LV Buckfastimker Bayern e. V.);  
‒ kein Flügelschnitt; 
‒ Jeweils 5 Königinnen werden an die jeweiligen Prüfhöfe versandt; 
‒ Halten Sie mindestens weitere 3 Geschwisterköniginnen als Ersatz für etwaige Ausfälle 

bis Ende August 2024 bereit. 

• Bei etwaigen Lieferschwierigkeiten den Prüfhofbetreuern bitte spätestens 10 Tage vor 
dem Anlieferungstermin Mitteilung machen! 

 
Die Anschriften der Prüfhöfe lauten: 

 

Bienenprüfhof Gugelhör 

Gugelhör 2, 82418 Riegsee 

Tel: 0162-2653323, E-Mail: Sven.Zieseniss@lwg.bayern.de 

mailto:Sven.Zieseniss@lwg.bayern.de
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Bienenprüfhof Guglhör, Betreuer Sven Zieseniß 

 

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Tierhaltung 

Bienenprüfhof Kringell, 94116 Hutthurm 

Tel.: 089/6933442634, E-Mail: achim.fuchs@lwg.bayern.de 

Bienenprüfhof Kringell, Betreuer Achim Fuchs 

 

Institut für Bienenkunde und Imkerei 

Bienenprüfhof Thüngersheim 

An der Steige 15, 97209 Veitshöchheim 

Tel: 0931-9801-3640, E-Mail: alexander.trian@lwg.bayern.de 

Bienenprüfhof Thüngersheim, Betreuer Alexander Trian 

 
• Das Institut für Bienenkunde und Imkerei erwirbt die angelieferten Königinnen zum Ge-

samtpreis von Euro 270,00. Die Prüfgebühr ist auf Euro 270,00 festgesetzt. Die Königin-
nen werden Eigentum des Freistaats Bayern (LWG/IBI). 

• Der Züchter hat das Vorkaufsrecht für bis zu 2 geprüfte Königinnen seiner Wahl im 5-Wa-
benableger zum Preis von Euro 50,00 nach Abschluss der Prüfung im April 2026. 

• Übrige Königinnen aus der Leistungsprüfung werden in Absprache mit den jeweiligen 
Züchtern und dem LVBB verteilt. Der Landesverband Buckfastimker Bayern behält es sich 
vor, für seine Umlarvstationen und Drohnenlinien leistungsgeprüfte Königinnen zurückzu-
behalten und ausschließlich für Vereinszwecke einzusetzen. 

• Die Teilnehmer werden nach der Anmeldung beim Zuchtkoordinator durch die Vorstand-
schaft des LVBB ausgewählt und bestätigt. 

• Die Prüfung erfolgt durch die Prüfhofleiter zu den Beurteilungskriterien des DIB. 

• Das Ergebnis jeder einzelnen Königin erhält der Züchter nach Abschluss der Prüfung in 
Form eines Berichts. 

• Gleichzeitig wird das Ergebnis in der imkerlichen Fachpresse veröffentlicht. 

• Die Prüfkriterien sind im Dokument „Informationen zur Leistungsprüfung an Bienen in Bay-
ern“ nachzulesen auf der Homepage des IBI verfügbar unter: 

https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/informationen_zur_leistungspr%C3%BCfung.pdf 

• Bei der Leistungsprüfung werden nicht alle Kriterien gemäß der Zuchtordnung des LV 
Buckfastimker Bayern e. V. geprüft. 

 

  

mailto:achim.fuchs@lwg.bayern.de
mailto:alexander.trian@lwg.bayern.de
https://www.lwg.bayern.de/mam/cms06/bienen/dateien/informationen_zur_leistungspr%C3%BCfung.pdf
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Folgende Unterlagen werden benötigt und sind spätestens mit der Anlieferung einzu-
reichen: 

 
• Anmeldeformular (im Anhang), dies ist bis spätestens 31. März 2024 an den Zuchtkoor-

dinator zu übersenden. 

• gültiges „großes“ Gesundheitszeugnis des zuständigen städtischen/staatlichen Veteri-
näramtes für Ihre Bienenvölker 

• korrekt ausgefüllte Zuchtkarte für jede Königin der Geschwisterserie (bitte auf vollständi-
gen Pedigree achten). Die Zuchtkarten stellt der LVBB zentral zur Verfügung. 

• Jeder Teilnehmer an der Leistungsprüfung benötigt ein eingetragenes Züchterkürzel in der 
Datenbank der KKF oder GdeB. Soweit Sie noch keinen Züchtercode haben können Sie 
diesen vom Zuchtkoordinator Stefan Luff zugeteilt bekommen. 

• Für die Teilnahme sollten sie bereits mindestens 3 Jahre Pedigrees geführt UND diese zur 
Veröffentlichung in einem Datenbanksystem eingereicht haben. 

 
 
Zeitkonzept für die Leistungsprüfungsköniginnen: 
 
• Für die Teilnehmer an der Leistungsprüfung werden Belegstellenplätze auf den Belegstel-

len des Landesverbandes Buckfastimker Bayern e. V. reserviert. Die Belegstellengebüh-
ren trägt der Züchter. Die Zuteilung der Belegstellenplätze erfolgt zentral über den Zucht-
koordinator. 

• Gebühren 

Belegstellen Drohnenlinie  Gebühren 
Ammergebirge B5712.11(LS)1dr 12 € 

Karwendel B23(SP) 12 € 

Rhön B2885(LS) 8 € 

 

• Anlieferung zur Belegstelle (nur Leistungsprüfung): 

Samstag, 25. Mai 2024 (bei ungünstigem Frühjahrsverlauf: Samstag, 1. Juni 2024) 

• Abholung von der Belegstelle (nur Leistungsprüfung): 

Samstag, 8. Juni 2024 (oder Samstag, 15. Juni 2024) 

• Reserviertes Kontingent je Leistungsprüfungslinie zur bevorzugten Belegstellenanliefe-
rung: 30 Königinnen 

• DHL-Expressversand: 

Die Königinnen sind am Montag, 24. Juni 2024 in den Expressversand mit der zu-
sätzlichen Option „Zustellung bis um 12.00 Uhr am Folgetag“ zu versenden, damit 
sie rechtzeitig an den Prüfhöfen eintreffen. 

• Beginn Leistungsprüfung: 
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• Kunstschwarmbildung/Ablegerbildung an den Prüfhöfen am Dienstag, 25. Juni 2024 

• Bekanntgabe Prüfungsergebnisse: 

• Februar 2026 auf dem Züchterstammtisch LVBB 

• Ende Leistungsprüfung: 

• Rückgabe Königinnenableger und Königinnen (im Versandkäfig) spätestens im April 2026 
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Auswahl der Teilnehmer: 
 
Sollten sich mehr als 12 Buckfastzüchter aus dem Landesverband zur Leistungsprüfung an-
melden, so entscheidet die Vorstandschaft des Landesverbandes Buckfastimker Bayern e. V. 
über die konkrete Teilnahme. Nicht berücksichtigte Züchter werden auf einer Warteliste geführt 
und können bei Bedarf nachrücken. Kriterien für die Auswahl sind: 

• Wie viele Königinnen werden jährlich verkauft? 

• Wie viele Buckfastbienenvölker werden bewirtschaftet? 

• Linienbelegstelle (Reinzucht) geht vor Rassebelegstelle (Mix) 

• Wie lange wird die Buckfastlinie vom Züchter selbst in Reinzucht geführt? 

• Wie lange werden Pedigree UND Leistungsbewertung veröffentlicht? 

• Es werden keine Prüflinien ohne ausgefüllte Bewertungstabelle der Zuchtmütter zugelas-
sen. Dabei sollte bei der Bewertung eines Zuchtvolks mit der Note 6 nur sehr sparsam 
umgegangen werden. Die Bewertung „6“ steht gemäß Bruder Adam nur für den extrem 
positiven Ausnahmefall. 

• Buckfastzüchter, deren Buckfastlinien bei Einrichtungen und Aktionen des Landesverban-
des Buckfastimker Bayern e. V. eingesetzt sind (z. B. Belegstellen, Umlarvstationen, Be-
samungsaktionen, Varroaresistenzprojekt) werden bevorzugt. 

 

Anmeldungen und Rückfragen an:  

 

Landesverband Buckfastimker Bayern e. V. 

Zuchtkoordinator 

Stefan Luff 

Schulstraße 5 

91722 Arberg 

Tel: 01522-2844883 

E-Mail: zucht@buckfast-bayern.de 

 

 

Wir wünschen für Ihre Zuchtarbeit viel Erfolg! 

 

mailto:zucht@buckfast-bayern.de
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Anmeldung zur Leistungsprüfung 
für Buckfastbienen in Bayern  2024/2025  

   

Name:   ………………………………………………………………………… 
   

Vorname:  ………………………………………………………………………… 
 

Straße/Hausnr.:  …………………………………………………………………………  

 

PLZ / Wohnort: …………………………………………………………………………  

 

Mobiltelefon:  ………………………………………………………………………… 
 

E-Mail:   ………………………………………………………………………… 
 

Züchterkürzel  ………………………………………………………………………… 
 

Mitgliedsnummer ………………………………………………………………………… 
 

Datenbank:  O KKF (Karl-Kerle-Foundation) O GdeB 
 

Wie viele Bienenvölker bewirtschaften Sie? ……………………………………… 
 

Verkaufen Sie Königinnen?  O Ja  O Nein 
 

Wie viele Königinnen jährlich? ………………………………………………………. 
 

Wie viele Ableger?   ………………………………………………………. 
 

Prüflinie/Zuchtvolk:   ………………………………………………………. 

     z. B. B3547(LS) 
 

Generationen in eigener Imkerei bearbeitet: 
 

O 0 bis 2 Generationen 

   O 3 bis 5 Generationen 

   O mehr als 5 Generationen 
 

Geplante Belegstelle 

und Pedigree:           ………………………………………………………………………………………
   z.B. Rhön - B2885(LS) = .20 - B2097.08(LS)1dr cop A1815(MU)1dr : et



 

LWG, Institut für Bienenkunde und Imkerei (IBI) 

Bewertungstabelle der Prüflinie (Zuchtvolk): 
 

Eigenschaften/Anga-
ben 
#################### 

Bewertung 1 – 5, max. 2 x Note 
6 
########################### 

Angaben (Beispiel) 
############################# 

Zuchtvolk  B3547(LS) 

Geburtsjahr  2018 

Pedigree der Königin  .18 - B332(LS) krw B147Vt(LS) 

Prüfjahr(e)  2019 / 2020 

Vitalität Bienen  5 

Vitalität Brut  5 

Sanftmut  6 

Schwarmverhalten  5 

Fruchtbarkeit  5 

Honig Frühjahr  5 

Honig Sommer  5 

Überwinterung  5 

Wirrbau  4 

Propolisierung  4 

Varroaanzahl  4 

Hygiene nach 12 Stunden  100% 

VSH-Wert  Nicht getestet 

Kommentar  Behandelt 

Testercode  LS 

 
Seuchenfreiheit der Bienen (Amerikanische Faulbrut) wird durch beiliegendes Gesundheits-
zeugnis nachgewiesen. 
 
 
…………………………………………….., den  …………………………….. 
(Ort)       (Datum) 
 
 
………………………………………………….. 
(Unterschrift) 


